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Grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung zur Laufzeitverlängerung der 
belgischen Kernreaktoren Tihange 3 und Doel 4 

Das belgische Energieministerium hat förmlich über die geplante Durchführung einer 
grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Laufzeitverlängerung 
der Kernkraftwerke Tihange 3 und Doel 4 informiert. 

Im nunmehr eingeleiteten grenzüberschreitenden UVP-Verfahren ist das Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und Energie des Landes NRW (MWIKE NRW) nach § 58 
Absatz 5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) als koordinierende Behörde 
für die Bundesrepublik Deutschland federführend tätig.  

Gemäß § 59 Absatz 1 UVPG macht das MWIKE NRW als zuständige deutsche Behörde das 
Vorhaben hiermit öffentlich bekannt. Wesentliche Unterlagen mit Informationen über das 
Vorhaben in deutscher Sprache können auf der Internetseite des MWIKE NRW unter 
folgendem Pfad eingesehen werden: 

www.wirtschaft.nrw> Menü > Energie > Atomaufsicht > UVP Tihange 3 und Doel 4 

Informationen zum grenzüberschreitenden Verfahren sind ebenfalls über das zentrale UVP-
Internetportal der Länder unter dem folgenden Pfad zugänglich: 

www.uvp-verbund.de> Menü > Suche > Bundesländer > Nordrhein-Westfalen > 
Verfahrenstypen > Ausländische Vorhaben 

Die zuständige belgische Behörde gibt der deutschen Öffentlichkeit bis einschließlich  
20. Juni 2023 Gelegenheit zur Stellungnahme (in deutscher, englischer, französischer oder 
niederländischer Sprache). Bürgerinnen und Bürger, die sich an dem Verfahren beteiligen 
wollen, können ihre Stellungnahmen in Schriftform an die zuständige belgische Behörde 
richten. Die Adresse lautet: 

FÖD Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie 
Öffentliche Konsultation Doel 4 und Tihange 3 
Boulevard du Roi Albert II, 16 
1000 Bruxelles  
Belgium 

Die zuständige belgische Behörde hat zudem eine Internetplattform eingerichtet, auf der 
relevante Informationen zum Vorhaben zur Verfügung gestellt und vom 20. März 2023 bis 
zum 20. Juni 2023 Stellungnahmen über ein Webformular abgegeben werden können. Das 
Webformular ist unter folgendem Pfad zu finden: 

www.economie.fgov.be/de > Themen > Energie > Anhörung der Öffentlichkeit 
Tihange 3 und Doel 4 

Hinweis zum Datenschutz 

Das Verfahren wird nach belgischem Recht durchgeführt. Möglicherweise sieht das 
belgische Recht vor, dass Kommentare/Stellungnahmen, inklusive die der deutschen 
Öffentlichkeit, veröffentlicht werden. 

http://www.wirtschaft.nrw/
http://www.uvp-verbund.de/
http://www.economie.fgov.be/de
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Raphael Lopez y Moreno 

Letzte bekannte Anschrift: Heinestraße 6, 44649 Herne. 

An Herrn Raphael Lopez y Moreno ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-11.000982 vom 10. März 2023 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt 
werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 35 69 beim Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 
44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 29. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Serkan Yilmaz 

Letzte bekannte Anschrift: Aschebrock 43, 44625 Herne. 

An Herrn Serkan Yilmaz ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
11.006464/65 vom 10. März 2023 gerichtet, welche insgesamt nicht zugestellt werden 
können, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Die Schriftstücke können von der Person nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 beim Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 
44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 29. März 2023 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Selin Razlaf 

Letzte bekannte Anschrift: Eickeler Bruch 42, 44651 Herne. 

An Frau Selin Razlaf, geboren am 14. April 1991, ist ein Schriftstück der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-10.007485/7486 vom 14. März 2023 gerichtet, welches insgesamt 
nicht zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 35 69 beim Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 
44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 30. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Justin Koch 

Für Herrn Justin Koch letzte bekannte Anschrift: Annastraße 3, 44649 Herne liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung, unter der Anschrift 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-06, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

Leistungsbescheid vom 16. März 2023 
Aktenzeichen 52.01.02-D20220092/09 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Montag, Dienstag und Donnerstag in 
der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV NRW) Seite 94) - in der zurzeit geltenden 
Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 30. März 2023 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Maurice Zappe 

Für Herrn Maurice Zappe letzte bekannte Anschrift: Hauptstraße 353, 44649 Herne liegt 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung, unter der Anschrift 
Langekampstraße 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-06, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit:  

Leistungsbescheid vom 16. März 2023 
Aktenzeichen 54-D20220093/09 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Montag, Dienstag und Donnerstag in 
der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV NRW) Seite 94) - in der zurzeit geltenden 
Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 30. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Galya Valentinova 

Letzte bekannte Anschrift: Martinistraße 50, 44652 Herne. 

An Galya Valentinova sind zwei Schriftstücke der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.004941 vom 31. März 2023 gerichtet, welche insgesamt nicht zugestellt werden können, 
da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Diese Schriftstücke können von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Donnerstag  
8 bis 12 Uhr oder nach telefonischer Terminvereinbarung) beim Fachbereich Kinder-Jugend-
Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 31. März 2023 
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Öffentliche Zustellung gem. § 1 Absatz 1 Landeszustellungsgesetz (LZG) in 
Verbindung mit § 10 Absatz 1 Nummer 1 Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) für 

Stelian Radu 

Für Stelian Radu, letzte bekannte Anschrift: Gußstahlstraße 57, 44793 Bochum, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 
44623 Herne, Zimmer 2.26, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Ordnungsverfügung vom 4. April 2023, Aktenzeichen 44/1 San 631/22 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch und 
Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 4. April 2023 
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